
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/9/18 Bkd9/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.1972

Norm

DSt 1872 §2 J

Rechtssatz

Jeder Rechtsanwalt ist stets zur genauen Klarstellung seines Bevollmächtigungsverhältnisse verp2ichtet und hat sich

nur als Vertreter jener Partei zu bezeichnen, von der er tatsächlich bevollmächtigt wurde.

Entscheidungstexte

Bkd 9/72
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